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Vorlage Nr. 101.18.937 

 

 

Satzung zur Änderung der Satzung für die Inanspruchnahme von Angeboten für 

Grundschulkinder der Stadt Kassel (Satzung Grundschulkinder) (Erste Änderung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 

 

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 

  

  

  

  

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der 

Satzung für die Inanspruchnahme von Angeboten für Grundschulkinder der 

Stadt Kassel (Satzung Grundschulkinder) in der aus der Anlage 1 zu dieser 

Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

 

Begründung: 

 

Hinsichtlich der Satzung für die Inanspruchnahme von Angeboten für 

Grundschulkinder der Stadt Kassel (Satzung Grundschulkinder) hat sich 

Änderungsbedarf ergeben. 

 

Entsprechend mehrerer in der Satzung Kita vorgenommener Änderungen wird die 

Satzung Grundschulkinder angepasst. Dies betrifft die Regelungen über den 

Notdienst im Fall der Schließung von Einrichtungen (§ 7 Absatz 5), über den 

Ausschluss von Kindern aus Einrichtungen oder von Angeboten der 

Kindertagesbetreuung (§ 10) sowie eine Regelung, die eine Erstattung von Kosten- 

und Verpflegungskostenbeiträgen im Fall vorübergehender Schließungen von 

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, z. B. im Fall von Streiks, ermöglicht  

(§ 12 Absatz 4). 

 

In Anlage 1 wird das Betreuungsangebot in der Schule ferner an den Pakt für den 

Nachmittag angepasst. Die Angebote ohne Ferienbetreuung sind zukünftig 

kostenfrei. 
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2 von 2 In Anlage 2 werden der Kostenbeitrag für die Pädagogische Mittagsbetreuung an 

fünf Tagen bis 14.30 Uhr ohne Ferienbetreuung gestrichen und die Höhe des 

Kostenbeitrags für die Verpflegung angepasst. 

 

Die Standorte der Grundschulen, die im Pakt für den Nachmittag arbeiten, werden 

nicht mehr separat aufgeführt, da es sich um ein Regelangebot handelt. 

 

Die Pädagogische Mittagsbetreuung umfasst bei Bedarf einen Feriennotdienst. 

 

Ergänzend werden die Regelung zur Geschwisterermäßigung an die aktuellen 

Bedürfnisse angepasst sowie kleinere redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

 

Die geänderte Fassung soll ab dem 1. August 2018 angewendet werden. 

 

Die Änderungen sind aus der als Anlage 2 beigefügten Synopse ersichtlich.  

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 28. Mai 2018 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 




